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Leer stehende Immobilien MANAGEMENT

D ie Situation: Der Mieter hat gekündigt, 
ein neuer Mieter ist nicht in Sicht, aber 
die Kosten laufen weiter. Kann man 

diese Kosten steuerlich geltend machen? Das 
hängt davon ab, ob es sich um Privat- oder Be-
triebsvermögen handelt.

Leer stehende Immobilien  
im Privatvermögen

Der Werbungskostenabzug ist nur bei 
Nachweis der Vermietungsabsicht im Rah-
men der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung in der Steuererklärung (V&V) 
zulässig. Der Entschluss zur Einkünfteerzie-
lung muss endgültig gefasst und später nicht 
wieder aufgeben worden sein; nachzuweisen 
durch Angebot der Immobilie am Markt (An-
nonce, Makler). Bei Beauftragung eines Mak-
lers zur Vermietung oder Verkauf können die 
vor dem Verkauf getragenen Renovierungs-
kosten jedoch nicht abgezogen werden. Erfor-
derlich ist auch eine Anpassung der Vermie-
tungsbemühungen an die Marktsituation. Bei 
einem langjährigen Leerstand stellt die bloße 
langjährige erfolglose stereotype Wiederho-
lung von Vermietungsanzeigen bei gleichen 
Bedingungen (Miethöhe, Mieterqualität) kei-
ne ernsthafte und nachhaltige Vermietungs-
bemühung dar; ein Werbungskostenabzug 
scheidet hier aus. Auch muss die Immobilie 
in einem objektiv vermietbaren Zustand sein. 
Der Steuerpflichtige trägt die objektive Be-
weislast für die steuerentlastenden oder min-
dernden Tatsachen.

Leerstand nutzen!
Steuerliche Geltendmachung von Aufwendungen bei leer stehenden Immobilien  

im Privat- und Betriebsvermögen

Leer stehende Immobilien  
im Betriebsvermögen

Aufwendungen, die zur Erhaltung getä-
tigt werden, sind als Betriebsausgaben unab-
hängig vom Leerstand zu berücksichtigen. 
Die Betriebsvermögenseigenschaft endet erst 
mit der Entnahme aus dem Betriebsvermö-
gen. Ein vorübergehender Leerstand ist un-
schädlich, wie auch der Leerstand einer Im-
mobilie keine Entnahmehandlung darstellt.

Leer stehende Immobilien  
in der Umsatzsteuer 

Nach neuerer EuGH-Rechtsprechung 
ist der Vorsteuerabzug auch in den Fällen 
möglich, in denen eine beabsichtigte Ver-
wendung von Vorlei-
stungen für steuerpflichti-
ge Umsätze aus Gründen 
scheitert, die vom Willen 
des Steuerpflichtigen un-
abhängig sind. Werden 
diese Grundsätze auf 
Leerstandszeiten nach ei-
ner steuerpflichtigen Ver-
mietung übertragen, ist 
(anders die Finanzämter) 
der Vorsteuerabzug so-
lange zu gewähren, bis die 
Absicht steuerpflichtige 
Umsätze zu erzielen auf-
gegeben wird. 

Leer stehende Immobilien  
in der Grundsteuer

Lagen die Mieterträge in einer Ge-
sellschaft im Vorjahr unter dem Üblichen, 
kann auf Antrag gem. § 33 GrStG ein nach-
träglicher Erlass von Grundsteuer gewährt 
werden. Bei eigengewerblich genutzten be-
bauten Grundstücken gilt als Minderung 
des normalen Rohertrags die Minderung der 
Ausnutzung des Grundstücks. Der Antrag 
muss bei der zuständigen Gemeinde (in Ber-
lin, Bremen und Hamburg beim Finanzamt) 
bis zum 31.03.2011 gestellt werden (einige 
Gemeinden haben Vordrucke im Internet). 
Die wesentlichen Voraussetzungen sind: Es 
muss sich um eine Grundstücksgesellschaft 
mit bebauten Grundstücken handeln und 
die Rohertragsminderung um mehr als 50 
bis 100 % betragen, damit die Grundsteuer 
zur Hälfte erlassen werden kann. Der nor-
male Rohertrag ist bei bebauten Grundstü-
cken die nach den Verhältnissen zu Beginn 
des Erlasszeitraums geschätzte übliche Jah-
resrohmiete. Diese ist in Anlehnung an die 
für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage 
und Ausstattung regelmäßig gezahlte Jah-
resrohmiete zu schätzen. Außerdem darf der 
Steuerschuldner die Minderung des Roher-
trags nicht vertreten müssen, er also auf die 
Rohertragsminderung keinen Einfluss haben 
und er dem Mieter im Erlasszeitraum nicht 
gekündigt hat. Bei Leerstand muss der Ver-
mieter die Räumlichkeiten dem Markt zur 
Verfügung stellen und er sich nachhaltig um 
die Vermietung zu einem marktgerechten 
Mietzins bemüht haben, allerdings nicht zu 
überhöhtem Mietpreis. Bei einem Überan-
gebot auf dem örtlichen Vermietungsmarkt 
muss der Mietpreis aber am unteren Rand 
der Mietpreisspanne angesetzt werden. Bei 

Ertragsminderung durch 
externe Einflüsse muss 
der Eigentümer sich al-
lerdings um eine Be-
grenzung des Schadens 
bemühen.

Bei Leerstand einer 
Immobilie lohnt sich also 
die Abstimmung mit dem 
steuerlichen Berater. Aber 
nicht vergessen, der Erlas-
santrag bei der Grundsteu-
er muss bis zum 31.03.11 
bei der zuständigen Ge-
meinde / Finanzamt ein-
gegangen sein.
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